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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates 
 

Studie über Belastung von Bürgern und Unternehmen durch Steuern und Abga-
ben liegt vor 
Der Regierungsrat legt dem Parlament die mit dem erheblich erklärten Postulat "Bürger und 
KMUs von Abgaben und Gebühren entlasten" verlangte Studie über die aktuelle Gebühren- 
und Abgabenbelastung im Kanton Schaffhausen vor. Er hat eine entsprechende Vorlage zu-
handen des Kantonsrates verabschiedet und beantragt die Abschreibung des Postulates. 
 
Mit dem Postulat war der Auftrag zu erfüllen, nach wissenschaftlichen Methoden die «Abga-
benbelastung» zu messen und die Entwicklung in den letzten 15 Jahren der Abgabenbelas-
tung aufzuzeigen. Der Auftrag wurde mit der Vermutung begründet, die Gesamtbelastung sei 
in den letzten Jahren eher gestiegen. Diese Vermutung wird durch die Studie der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften bestätigt. Die Abgabenbelastung betrug 1996 
noch rund 35 Prozent des BIP und stieg bis 2010 auf rund 37 Prozent des BIP. Wird die Ent-
wicklung der Abgabenbelastung nach Empfänger – und damit auch nach der Körperschaft be-
ziehungsweise Sozialversicherung, welche die Entwicklung allenfalls beeinflussen kann – de-
tailliert, so zeigt sich, dass sich im Untersuchungszeitraum die an den Kanton und die Ge-
meinden geleisteten Abgaben in Prozent des BIP seit 1996 von rund 12 Prozent auf 10 Pro-
zent reduziert haben. Die Zunahme der Abgabenbelastung wird in der Studie auf die Zunahme 
der Zahlungen an die (nicht staatlichen) Sozialversicherungen sowie die Fiskalzahlungen an 
den Bund zurückgeführt. Die Beiträge an die staatlichen Sozialversicherungen entwickelten 
sich ungefähr im Gleichschritt zum BIP. 
 
Die Abgaben an den Kanton und die Gemeinden weisen zwischen 1996 und 2010 (zu Preisen 
von 2010) auch in absoluten Zahlen mit knapp 7'443 Franken (1996) zu 7'686 Franken (2010) 
pro Kopf ein geringes Wachstum aus. Es gibt somit aufgrund dieser Zahlen keine Evidenz, 
wonach durch verursachergerechte Gebühren der vom Kanton und von den Gemeinden be-
einflussbare Teil der Staatsquote insgesamt angewachsen wäre. 
 
Mit dem Postulat werden gestützt auf die Analyse Vorschläge zur Senkung von Abgaben und 
Gebühren erwartet. Von den in der Studie festgestellten Abgaben lässt sich nur rund ein Sieb-
tel der gesamten Abgabenlast formell durch den Kanton beeinflussen. Materiell engen sich die 
Möglichkeiten noch weiter ein, weil zahlreiche der vom Kanton zu erfüllenden Aufgaben durch 
das Bundesrecht beziehungsweise das übergeordnete Recht ganz oder teilweise vorgegeben 
sind. Die Möglichkeiten zur substanziellen Entlastung sind damit für den Kanton beschränkt. 
Das gilt sinngemäss auch für die Gemeinden. Aufgrund der aktuellen Finanzlage des Kantons 
sieht der Regierungsrat zur Zeit keine Möglichkeiten, die Abgaben und Gebühren zu senken 
oder ein entsprechendes Programm vorzulegen. Im Vordergrund steht die verfassungsmässi-
ge Pflicht, den Staatshaushalt ausgeglichen zu gestalten. 
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